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§ 145 ÄrzteG 1998 Verfahren vor
dem Disziplinarrat

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Zur Ausübung der Disziplinargewalt ist jene Disziplinarkommission zuständig, in deren Sprengel der

Beschuldigte in dem Zeitpunkt, in dem der Disziplinaranwalt vom Verdacht des Disziplinarvergehens Kenntnis

erlangt,

1. 1.seinen Berufssitz oder

2. 2.im Falle, daß er nur mit Dienstort in der Ärzteliste eingetragen ist, seinen Dienstort hat oder

3. 3.sofern es sich um einen Wohnsitzarzt handelt, mit seinem Wohnsitz in der Ärzteliste eingetragen ist.

2. (2)Hat der Disziplinarbeschuldigte Berufssitze oder Dienstorte in verschiedenen Disziplinarsprengeln, so ist jene

Disziplinarkommission zuständig, in deren Sprengel das Disziplinarvergehen begangen worden ist, auch wenn der

Erfolg in einem anderen Ort eingetreten ist. Im Zweifel entscheidet hinsichtlich der Zuständigkeit das

Zuvorkommen mit der ersten Verfolgungshandlung.

3. (3)Hinsichtlich Ärzten gemäß den §§ 36 und 37 sowie außerordentlichen Kammerangehörigen richtet sich die

Zuständigkeit nach dem Ort der Begehung des Disziplinarvergehens.

4. (4)Die Zuständigkeit der Disziplinarkommission wird durch eine nach dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt

eintretende Änderung der Kammerzugehörigkeit des Disziplinarbeschuldigten nicht berührt.

5. (5)Der Disziplinarrat schreitet von Amts wegen ein, sobald er von dem Disziplinarvergehen eines Arztes Kenntnis

erhält. Er fällt seine Entscheidungen nach Anhörung des Disziplinaranwaltes.

6. (6)Der Disziplinarrat und der Disziplinaranwalt haben die zur Belastung und die zur Verteidigung des

Beschuldigten dienenden Umstände mit gleicher Sorgfalt zu berücksichtigen.
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